
L e i - b e i g n e U n t e r t a n e n

Richtigstellung irriger Volksmeinung .

Unter der Leibeigenschaft stellt sich der Gegenwartemensch
vielfach etwas falsches vor . Um es voraus zu schicken : es war
keine unmenschliche Sklaverei mit mittelalterlicher Folter und
menschenunwürdiger Behandlungen im Stile des russischen 19 .
Jahrhunderts . Man hat auch die Leute weder verkauft , noch ver =
schenkt oder vertauscht . Man hat lediglich Rechte , die man an
den Leibeigenen hatte weiter vergeben .

Am 21 . März 1364 hat der Schultheiß Trutmann und sei =
ne Frau Luitgard Hab und Gut dem Kloster Herrenalb vermacht ,als Gegenleistung für viele von dort empfangenen Güter . Beide
waren sie leibeigen .

Neben diesen Leibeigenen , die den größten Teil der
Klosteruntertanenen aus Bernbach ausgemacht haben , gab es noch
leibeigene Bauern der Grafen von Eberstein . Man muß schon an=
nehmen , wenn der erste im Ort leibeigen war , daß alle Unterta =
nen es ebenso waren . Im Jahre 1769 gab ' s in Bernbach noch 18
Leibeigene des Grafen von Eberstein , vielmehr dessen Rechts ^
nachfolgern . Diese Leibeigenen haben sich mit 10% ihres Vermö =
gens aus der Leibeigenschaft losgekauft - was später deren
" Zehnten " gegeben hat . Nur der Markgraf von Baden hat sie nicht
losgelassen , weil die württembergische Herrschaft das gleiche
tat und damit die badischen Herren in ihren Einkünften schmä =
lerten .

Hier überschneiden sich die Jnteressen badischer und
schwäbischer Grundherren .

Aus diesem Grund kann sich auch am 13 . März 1770
der baden - badische Markgraf in Rastatt nicht entschließen ,
einem Loskaufgesuch zu entsprechen , weil es ihm nach dem
schwäbischen Grenzland zu an Austauschleibeigenen mangelte .



3 3 ' 3 9 J ^ ',i 9 3! 4 *9 d ' . l 3 -di

:=sni :Ki9r53 .I -oV g . , ; ; fa - '
. ^ iddaiR

dbaceaadaßwaasaO asb dais diieds dißdoanagiedieJ iab aaddu

iß -
*

: ca ^ 3idüs äs Bcaacv ae &U . 30V aadoaial .1 ^ . da dosiiaiv

bac Tadlet aadoiiiadieiaddiü 3ig isTevßl3i8 adoiidoeaemcc eaisx

. Pi aadoaiaaßi 3ab aiid3 g9gnHi & n8dß & aegibaRwcanadosaam

=aav nocß , 3ii .' ß^Tsv aaRaw adaeJ *sif douß dßd nsM . adaabaadadßt

ns Raas aiJ , ^ ddoaS d$ fl3i &9i dßd c & M . ddoacßdaav aabo d^cedoa
. aadagaav aadfyv addad aaaagiadiaJ naß

i38 Rna caamdaaT aieddicdoS aar dßd # c $ I S3ßX . 1 ? r. ^

, ddos3i3v dißaaaaaH aadsoid cab dßO rau deR Rat-adiaJ aeaS sc

aii &K . a ^däO aacagnciqma daob nov * iaiv aul gaadaiaiaagaO sie
. aeaie -Üai eis csisw

aeR liaT aad &öaa aeR aib ^ aeaegiadieJ caaeib cedeH

dooa se dag tcedsd ddssmegaae doßdnaeS aae aenaasdaedaaaedsoiX

ssaa nodos dom CaM . cisdacedS aov aalsaS aeb mecaS ecegiedief

- sdasdaU eiiß Aßb , aaw cegiediei daO r- r edaaa aeR nnew , ca ?nd9c

ßi docc doadmaß ni s dag P3 *?I eadeb &I . aaaew oaar - 9 sa caa

caddseR aeaäab ademiaiv , aiadsaed3 . cov ae 'ioaü ssb aaegiadieJ

^örnaeV aaadi $?0i die doia nadad aaaegiadi &I aaaiC . aaegioldoan

aeaeb aedäqe saw - dlcßdegaoi dledoaaagiedi ^i ; ^ b aas saag

ddoin sis dad aeR &R nov leag ^aßM aab aaH . dad aadegeg ^ asdcdeS "

edrieig arb d^ edoaaaaH edosiga & dmeddaaw eib iiaw ^ naaBriegaoi

=Fmdoa aadlnÜTJaid aaadi ci aeaaeH aadosiRed eib diasb bau dad
. cediel

Ree aedosibsd aeaaeaedaL alb doia nabiacdosisdö aaiH

. aenedRatJit ) aadosidßwdoe

sab " . $ 1 NB dsca dois aced Rfiaa -C meaai -* auA

, aeäeiidradca ddaia ddsdaaH ai IgagdiaaM sdoeiRad - naRad aer

cab dose a*di sa iiaw ^ aedoeaqedae os dDcaaglRR ^ soJ menia

. edlagaest aenagiadiaidosa &daaA as t ' s basiscaiO Radoaidäwdoa



Der Gernsbacher Amtsvogt , Lassollaye , hatte am 4 . Januar 1763
die Loskaufung der leibeigenen , ledigen Magdalene Klenk dem
Markgrafen empfohlen , da sie immerhin 150 Gulden Vermögen be =
sass und somit 15 Gulden Leibeigengeld eingebracht hätte .
Wenn sie jedoch leibeigen heiratet , so war der Herr Markgraf
besser daran , weil die Mutter die Leibeigenschaft fortpflanz =
te - mithin ihm alle Kinder leibeigen verblieben wären . Im
Jahre 1764 möchte der Hördener Martin Streb seine drei Töchter
leibeigen frei machen . Jede bekommt 50 bare Gulden mit und
erlegen 15 Gulden . Der Leibherr gestattet es . Magdalene Beck
will den Loffenauer Bauer Christoph Kyre heiraten . Von der
Mutter her ist sie leibeigen nach Baden - Baden . Da sie von der
Mutter 43 Gulden mitbekommt , vom Vater einmal den gleichen
Betrag zu erwarten hat , so muß sie aus 86 Gulden 8 Gulden und
37 Batzen Leibeigengeld entrichten und wird frei .

Die Grundherrschaft und die Leibherrschaft können
sich decken . Der Grundherr der Loffenauer war - vor dem Ver =
kauf an das Kloster Herrenalb - der Ebersteiner , nachher der
Convent von Herrenalb . Der Zehntherr war der Bischof von Speyer .
Der Leibherr war also zum Teil noch der Graf von Eberstein .
Gerichtsherr war Herrenalb , ab 1534 Württemberg , dessen Ober=
amtmann in Herrenalb sass und - das sei nur nebenbei erwähnt -
der auch gleichzeitig Waldmeister in Bernbach gewesen war .
Zahlreiche Bauern hatten ihr Hofgut dem Grundherren übereignet
und es dann wieder als Erblehen zurückerhalten . Dafür zahlten
sie den " Todfall " - auch kurz " der Fall " genannt . Es war die
Abgabe , die man auch Besthaupt nannte und damit das beste
Stück Vieh im Stall , das wertvollste Stück der Fahrnisse oder
das beste Kleidungsstück des Verstorbenen meinte , das bei Ein =
tritt des Todes an den Grundherren zur Abgabe gelangen mußte .
Selbst bettelarme Taglöhner oder Hintersassen entgingen dem
" Fall " nicht . Ein blutarmer Moosbronner starb anno 1738 - man
nahm ihm den Leinenkittel als Todfall . Ein Müller stirbt im



^<5^1 Tenaah . 4 ms addsd , e ^aHcaaaJ , dgovadmA TadaBdamae i &G

mab %aeIX aaaisbgsM aagibal ^ aanagiadial Tab ganlnB ^aoJ aib

. a^ aegÖmTa ? aabiue 0 ^ 1 nidiammi aia a & , aa ! dolqma ca ^ßagdasM

# ,addsd ddasTdagaia blagaagiadiaJ aablnS $ 1 dimoa bas e3sa

laagdasM aieH Tab Taw oa ^ dadsTiad aagiadial doobet , aia aaaW

" saaitqdTdl dlsdaaaaisiadiaJ aib TaddaM aib liaw , aarsb laaaad

ml ^aaTsw aa <f3ildTav nagiadiai aabaiH alle adi aiddim - ad

Taddc &T iaTb aaiaa dai33 aidasM TaaabTÖH Tab addoöm eadet

bas dim aabbaS easd Ö$ dmmo^ ad abeL . aadssm iaal aagiadiel

% 3 aS aaaiebgeM . aa daddadaag TTaddiaJ Tag . aablnb $ 1 aegalia

Tab ad ? / aedSTiad eT^S dqodabrdO TansS TeneaaHoJ nab Iliw

lab nov aia sg . nabaS - nabeR desa aagiadiai ai3 dal aad TaddnM

nedsialg aab Iamnie Tadel ? stcv , dRao % addim aablae TaddnM

bnn nablaO 8 aablab 38 ans ei ?. 3nm oe , dad asdaewra ns g &idaa

. ieTl bTiw bna nadd3iTdne blagaagiadiaJ nagdaS

aeaao3 ? dladoaTTaddbaJ aib ban -dledaeTTadhaRTß aig

*rbV mab Tcv - Tsw TaasaallaJ Tab TTadbnm -0 Tag . aa ^ oab doie

Tab Taddasa ? Tani & daT3dS Tab - dlsaanaH TadacfX sab ae 2ns %

Tax .3q3 nov lodoaiS Tab aav TTaddndaS nag . dfaaeTraH aov daavnoü

. niadaTbdg nev tßT3 Tab dooa liaT mas oale Tsw naddiaJ nag

=TadO naaaeb tgiadmaddinW ^$$ 1 da , dIsnanaH ae '? TTadaddoiTaü

- dndäwTa iadaadaa aas ias a&b - bas aasa dleaaTTaH ai aaamdmß

. TBW aaeawag dasdmag ab Tadeiaa & feW gidiasdaialg dona Tab

daagiaTada aaTTadbaarD meb daglcH Tdi aaddad manag adaiaTldaS

aedldaa TabsC . asdfadTadoäraa aadaidTg als Tabaiw naab aa baa

3 _r 3 T,B * aä . daaaaeg
" flsH Tab " STRd dana - " IlelboT " nab aia

adsad sab dimab bau adaasa dqasddaag dass asm aib + adagdA

T9bo eaainTde ? aeb 3? 3& dS edallovdTaw aab , IIad8 mi defV daDd3

*nig iad sab , adaiam aeaadTodaTa ? aab ^ addaa ^anbialX adaad aab

. adäam aagaelag adsgdA aas naTTadbsm8 aab ns saboT aab ddiad

gab nagnigdaa naaae &TedaiH Tabo TaadÖIgsT astTsladdad dsdlaH

asm - 8b ^i enns drads TaanoadaooM Tamrsdald ci3L . ddaia " HaS "

ni ddrids TaMäM aiS ^ IlelboT eis leddi ^aaniag nab mdi mdaa



Enztal , um 1700 . Man holt bei ihm das beste Pferd als "Fall "
weg . 1648 stirbt zu Sulzbach der Hermebauer , man holt ihm das
" Heiretskleid " . Im Jahre 1701 ist ein Fremder in der Murg er =
soffen , derweil er betrunken war . Bei der Hinnmühl fand man
ihn eingefroren im Eis auf . 2 Gulden und 44 Kreuzer hatte der
Versoffene bei sich in der Tasche gehabt , was dem edlen Herrn
zu Eberstein als Fall gehörte .

Starb einer ohne Erben zu hinterlassen , so verfiel
die gesamte Hinterlassenschaft entweder dem Grundherren oder
dem Leibherren .

Aus Favorit unweit Kuppenheim erzählt das Volk , daß die Er=
bauerin , die Markgräfin Sybilla , das umwohnende Landvolk im
Frondienst Kieselsteine sammeln ließ , um damit die Außenwände
ihres Schlosses zu verkleiden . Jedes Weib und jedes Kind hatte
täglich sieben Körbe Kieselsteine aus der Murg zu holen ge =
habt . Der Bauernkrieg hätte sich dadurch im Murgtal besonders
wutvoll entfacht .

Hier werden zwei zeitlich weit auseinander liegende
Ereignisse miteinander vermengt : Bauernkrieg des Jahres 152 $und Schloßbau des Jahres 1725 *

Der Bauernaufstand fand seine Nahrung zweifellos in
der Leibeigenschaft , den drückenden Frondiensten und in der Art ,wie man das untertane Volk zum Kriegsdienst verpflichtet hat :
man holte die Mannspersonen durch Werber vom Felde ab , ohne
ihnen nochmals einen Gang zum heimatlichen Herd zu gestatten .

Ein Michelbacher Bauer wurde anno 1500 zu den eber =
steinischen Landsknechten und Söldnern abgeholt . Da er Pflugund Gespann noch zuvor heimbringen wollte und sich dazu zur
Wehr setzte , hat man ihn erschlagen . Aufs Feld wurde ein Kreuz
gesetzt , das die Inschrift trug : " Vom Blitz erschlagen " .

Wie bereits erwähnt wurde die Leibeigenschaft von der
Mutter fortvererbt . Da die Kinder " der Mutter nachschlagen "
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- also in deren Leibeigenschaft eintreten - war es für den
Leibherren wichtig , "wen " die Leibeigene heiratet . Daher auch
der " Brautlauf " ( = Hochzeit ) . Wenn sie einen heiratet , der dem
gleichen Herren nicht leibeigen war zahlte man etwas dem eigenen
Herren in einer Scheibe Salz , oder in einer Pfanne oder falls
er Geld hatte : in Bargeld . Wer leibeigen geb^ oren war , blieb es
bei normalem Verlauf/bis zum Tode , sei es daß er sich hätte los =
kaufen können . Andererseits konnte ein freigeborener Mann leib =
eigen werden , wenn er sich als Leibeigener dem Grundherren an =*
tragt , um von diesem ein Bauerngut zur Bewirtschaftung zu er =
halten , das er gegen den Zehnten zeitlebens bewirtschaften konn =
te . Dann wurden allerdings seine Kinder leibeigen . Der Leibei =
gene entrichtete dem Herren jährlich eine kleine Abgabe , in Geld
die man Leibzins oder Mannsgült ( Gült =Steuer ) nannte . Zur Ent =
richtung der Mannssteuer mußte der Bauer am Stefanstag persön =
lieh auf dem Schloß des Herren erscheinen und die Abgabe ihm
persönlich in die rechte Hand legen . Nach der Zermonie wurde er
mit all seinen Genossen so schön bewirtet , daß er nicht selten
mehr aus der Zehrung herausgeschlagen hätte , als sein ganzes
Leibgeld ausmachte .

Die Frau mußte das Leibhuhn oder das Zinshuhn geben .
War sie in den Wochen , so erhielt sie am Tag der Niederkunft
das Zinshuhn wieder zu einer kräftigen Suppe zurück . Kopf und
Kragen behielt aber der Hühnervogt für den Herren oder dessen
Amtmann zurück , was als Beurkundung gelten sollte . Weil der
Hühnerzins an Fastnacht und an Martini fällig war - also gab
die Frau zweimal den Leibzins - so nannte man die Hühner " Fast =
nachts oder Martinihühner " .

Dienste hatte der Leibeigene kaum zu leisten , sei es ,
daß er für den Herren fronen mußte , Botengänge abzuleisten hatte
oder auf dem Grundstück dringliche Arbeiten zu verrichten ge =
wesen wären . Wenns hoch gekommen ist , so geschah solches " alle
Schaltjahr einmal " .



nab -ibl s $ T&w - R93s %3Ria ilßfiDsaegiadiaJ aeieb ai oels -
ßoae ieda € . dsdZRisd saagiadieJ . aib "new " , gi3Asiw aaTiaddiaJ

jHEeb i3 & , 393eRis .d ' 3 ? aja sia nnaW . ( ^ iasdacH * tBa ! 3# STH " asb
naaagia 9&v #-9 na # edliies is ^f aagiadia ^ 3 *iaia aensH asdciaig

Aiißl 39 &o ennaTK T $'ni $ ai xa &e , $ 1*8 edisäs -S - Tscia ai gsTiaK
aa Jsild , Rew asRC ^ ag aegiediel asW . blagisH Ri : 933sd &I &3 T.e

- soi ;. J3äd -dag * . ia äzb ae i $s , sßo 3? g^ s aid - laatTe ? aalaaaoa iad
*di9i gg^ sa laasdod '

sgis 'it sia ggnaoX adiea %&i96a & . asaaSat aalaag
isae gyia ^ a &gRTD g $& laaagiadiaJ ala doia ae ca &v , aebi9w aegia

*=T*<= 03 ** fndte433t 'iiw9g ans 3ügaaaaeS aia meaeib aov sa , 3g *a3
= fj ; & 3i Ha 3 iaR 53 % Ti % ed anadaldias asdadeS a && cegag as ezb . asdlzd

*=iedi .s<tl TaC . n '- ^ iadtai R3baiX aaiae egai &rslla aabRav ^ sC . &3
c -

bleO ai tadagdA aaial ^ &aie doiladeL asTisH seb aiecdsiRdRS anag
- 3a ^ 'i

'
üS . aiaaaa ( 3aR933 = 3Iä3 ) 3Iäaaaaa 'M a &bo aniadiag aase aib

- acsYao gn ^ analadS sts T9R &S T. 9& adRam RSRadeaanaM aeb gntiddoiT .
mdi 3dag %& eib baa aeniaRasaa HSTia -R aeh AoIdsS gab laa dail

Ta <* &HR<r eiaoaaaS T9b do &W . aagai basH aada &K eib ni daAfaPaieq
Radfna ddcia is 3sb , 393iiw9d aödss os asaaenaD R&aisa Ile 3ia

snsaeg aiag sla , 933 *4 aegBldsesgaHasad gnaada ^ ^ 9b eaa adsa
. 934383 *388 & lspdi $j

. nedeg adadagiS as & . a $&c adaddisj sab sddam aeR ? ei € - -
3l88dT9 & 9lH T.9 & ga3 !' sta sis 31 & iaa & ca , aad9oW nab ab ji .a *iaW

b-aa tq &A . T? 3äras 3gg33,a9gb #t * 3% Rani # 8 $ RabsAw .adadeabS aeh
a ? hes & 39 R0 693338 nab,iiH dgovaandHB 99 b -isds disided asgßTg

- sab fiaW . adiloa aadlag gaabn82t3R3S sfa saw , %3B3Rs -HasrndaA
dag caie - gifläl iaidaeM ae baa ddsagyae ? aKisasadaH

* 3eaT :" isadgg * adansa cs - aaisdial aab leaiawx RST .^ eil
-- . " YaadadinicRaM Rabe eddosa

, aa iag + a9ssi9i .- as aazd aa &gi &dbaJ i9 & 933 *4 adaapAg, .
S33 &R aegaialMSds agasgaadoS , 9338m asn -oRt RaneH asb ial Re äs &

R93 .Rq,g .-s,T,9V äs aadiadiA aaaifgc ^ b g &gdabaaTR =*. eb iaa lebe
alls *' . &9d9i93 dadoasg ca , 3ai ns &mc^ ag d3od aaneW . ngRjsw aeaaw

. " Ismaia RdahdißdoS



In der Regel erhob der Leibherr nur das Besthaupt , so heißt
es in einer Urkunde , aus einem badischen württembergischen
Grenzort : so eine leibeigene Person , sei es Mann oder Weib ,
stirbt , so fällt der Herrschaft das Roß oder das Kleid , das
Rindvieh oder der Leibrock zu .

Doch wird es anderswo zu guter Urkund niedergelegt
und dafür auch ein ziemlich Geld entgegengenommen .

Waren &rund = und Leibherr nicht ein und dieselbe Per *
son , so ging die Sache doppelt . Es gab zwischen Grundherren
und Leibherren Streitigkeiten , da ersterer nicht willens war ,
letzterem den Hasen in die Küche zu jagen . Immerhin waren es
immer teuere Sterbfälle . Ein Aufschrieb aus dem Jahre 1669
heißt : Tritt eine Manns = oder Weibsperson in den Ehestand , so
hat sie den Brautlauf zu entrichten , an die Herrschaft , wo sie
leibeigen ist .
Man hat zu unterscheiden :
Zehntherrschaft , Grundherrschaft , Leibherrschaft , Gerichts *
herrschaft . Diese vier können in einer Hand vereinigt sein ,
es kann aber auch Vorkommen , daß in einem Ort vier Herrschaft
ten nebeneinander =und durcheinander laufen . In Bernbach ist
die Zehntherrschaft das Bistum Speyer , die Grund = und Gerichts *
herrschaft ist Herrenalb , später der Herzog von Württemberg ,
die Leibherrschaft hatte der Graf von Eberstein inne , später
der Rechtsnachfolger Baden . In Hilpertsau im Murgtal ist es
ähnlich . Leibherr war der Ebersteiner , Gerichtsherr und Grund *
herr der Bischof von Speyer , Zehntherr ebenfalls Speyer . Michel *
bach hatte Speyer als Grundherren , Leibherr war der Ebersteiner ,
später der Graf von Rosenstein , Gerichtsherr und Zehntherr war
Eberstein , später Herrenalb . In Sulzbach war Speyer Grundherr ,
Eberstein Gerichtsherr , Leib = und Zehntherr das Kloster Frauen *
alb .

Im Jahre 1783 wurde im Lande Baden diese verworrene
Wirtschaft aufgehoben und abgelöst . In der Stadt Gernsbach ver *

kündete man die Aufhebung bereits im uahre 1583 . Im Jahre 1798
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wurde im ' benachbarten Schwabenland durch Landtagsbeschluß
die Leibeigenschaft , womit man die drei anderen mit einschloß ,
aufgehoben . Der dicke Herzog Friedrich war aber nicht dafür zu
haben , auf 26 000 fl Einkommen mit einem Male zu verzichten .
So blieb es in Württemberg beim Alten . Auf den 1 . Jänner 1818
wurde die persönliche Leibeigenschaft - 35 Jahre später als in
Baden - aufgehoben . Bereits am 10 . März 18u8 haben es die Pfar =
rer von allen Kanzeln herunter verlesen müssen , daß es des Kö =
nigs Wille sei , den Fall in Zinsgüter zu verwandeln . Daß es
aber nicht gar zu hurtig ging , daran war der Einspruch des Adels
schuld gewesen . Zum Teil hat man es auch der Vereinigung von
Alt = und Neuwürttemberg zugeschrieben . Noch im Jahre 1836 und
1848/49 gab es darum recht stürmische Debatten . Am 1 . April
1849 kam das Gesetz zur Beseitigung der auf den Gewannen ruhen =
den Lasten , am 24 . August das über die Jagdlasten und am 27 *
Juni 1849 das wichtigste - das über die Zehntablösung heraus .





Aufhebung _der _Leibeigenschaft .

Sie wurde in Baden im Jahre 1783 aufgehoben . In Gernsbach
schon 1583 .
Daher kam es , daß Gernsbach in jener Zeit einen starken Zu=
zug zu verzeichnen hatte , - " Stadtluft macht frei ! " -
Im Jahre 1798 wollte der württembergische Landtag sie aufhe =
ben mit Berufung auf die Menschenrechte ( man merkt die Ein =
Wirkung der französischen Revolution ) .
Herzog Friedrich war aber nicht dafür und wollte auf die
26 000 fl , die dadurch eingekommen waren , nicht verzichten .
So blieb die Sache auch über die Rheinbundzeit ( 1806 ) noch
beim Alten . In dem benachbarten Bayern hob man sie um diese
Zeit schon auf . Erst am 1 . Jänner 1818 wurde die persönliche
Leibeigenschaft auch im Württembergischen aufgehoben,geneh =
migt durch das Edikt vom 18 . März 1817 . Schon im März 1808
haben die Pfarrer von den Kanzeln verlesen müssen , daß der
König die Leibeigenschaft und alle Erblehen aufheben wolle .
Daß dies aber nicht so rasch ging , da^ trug der König Wilhelml .

keine Schuld , sonder der Widerstand des württembergischen
Adels . Noch im Jahre 1839 und 1848 wurde die Frage behandelt -
war also eine Auhebung der Leibeigenschaft nicht erfolgt . Am
14 . April 1849 kam das Gesetz über die Befreiung der auf Grund
und Boden ruhenden Lasten und am 24 . August das über die Jagd =
lasten , auf den 17 . Juni aber das wichtigste Gesetz über die

Ablösung des Zehnten
zustande .
Somit war Württemberg wohl erst durch die Revolution von 1849
gezwungen worden , das zu tun , was Baden im Jahre 1783 schon
getan hat , die Leibeigenschaft aufzuheben und den Zehnten
abzulösen .
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Folgen _des _ falschen _Schutz _und_Schirm

Es war im Jahre 1560 und Markgraf Philipert brauchte Geld .
Sein Bruder Christoph aus Baden war auf Reisen . Das Schloß
in Ettlingen , das abgebrannt war , sollte wieder aufgebaut
werden . Ebenso war das Schloß in Baden - Baden zu errichten ,
wieder herzustellen . Das alles kostete viel Geld . Also ließ
man in allen auf badischen Gebieten liegenden Klosterorten
eine Steuer erheben . Diese wurde in Malsch am 1 . Juni , in
Langensteinbach am 2 . und 3 . Juni und in Loffenau am 4 . Juni
zum Einzug gebracht .

In Herrenalb saß damals unter württembergischen
Schutz und Schirm der Abt Philipp Degen , ein reformierter
Abt . Der war nun gegen diese Steuererhebung der " Badischen " ,
verbot sie vor allem in den Klosterorten . Das Ende vom Lied
war , daß zu Langensteinbach,Malsch , Bernbach und Loffenau
seitens der Badener mehrere angesehene Bürger wegen Steuer =
Verweigerung unter Drohungen und Todesstrafandrohung wegge =
führt worden waren . Etwa 4 Personen wurden solange im Ettlin =
ger Gefängnis gefangen gehalten , bis sie in ihrer Zelle star =
ben . Diese Vorfälle wiederholten sich im Oktober , so daß sich
der Herzog zur bewaffneten Jntervention genötigt sah . Zu die =
ser wurde ein genauer Plan ausgearbeitet , dessen Niederschrift
heute noch im Orginal im Stuttgarter Archiv vorhanden ist .

Sie hat ungefähr diesen Wortlaut :
" Von Gottes Gnaden Unser Christoph Herzogen

zu Württemberg und Teck u . s . w .
Instruktion

weichermaßen unser dem Ehrwürdigen wahren Rat
und lieben Getreuen Herrn Philipp Abt zu Herrenalb
zugeordnete zu Roß und Fuß Hauptleute und Schirms =
befehlshaber , nämlich Bernhard von So^ enheim und
Niklaus von Weinsdorf sich in folgender Schutz und
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Schirmhandlung zu Malsch samt den nächst darum
gelegenen Dörfern Neusatz , Bernbach , Rotensol
im Heranziehen und sonst verhalten sollen .

Es ist für unser Sprachgefühl kein besonderes Deutsch , das
dieser edle Herr hier zu Papier gebracht hat - aber es ist
doch deutlich genug gesagt , um was es sich handelt . Der Mark =
graf Philippert von Baden hat dem Württemberger wieder ein =
mal den Schutz und Schirm über Herrenalb und die Herrenalbi =
sehen Dörfer - insbesondere über Malsch , Loffenau, ^ Bernbach
und die anderen Orte des Klosters streitig gemacht . So ließ
der Herzog von Württemberg diesmal 282 Reiter aufsitzen und
setzte sich selber hin , um am 20 . November 1560 die Jnstruk =*
tion niederzuschreiben - für eine bewaffnete Demonstration
in Malsch , Bernbach und Loffenau , wo anscheinend die meisten
Steuerzahler hockten . Blutvergießen sollte womöglich vermie =
den werden . Die Truppen durften nur demonstrieren , also
" ein Gänglein wagen " und nur dann tätlich handeln , wenn es
nicht anderst zu versehen war .
Ferner ordnete er alles genau an : Am Freitag müssen die Trup=
pen bis Sonnenuntergang in Herrenalb sein .
Wenn die Hakenschützen dort nicht Unterkommen,ließ man sie in
den Herrenalbischen Dörfern und Weiler Richtung Malsch und
Loffenau Quartier nehmen . Am Samstag um 3 Uhr Morgens essen
Reiter und Knechte , um 4 Uhr wird aufgesessen und jeder muß
darauf gefaßt sein , daß er nicht vor Abend zurückkommt . Um
7 Uhr müssen sie vor Malsch stehen um die gleiche Zeit vor
Bernbach und Loffenau , jeweils auf einem freien Platze , wo
die Bewohner und sie selber alle Platz haben . Kein Mann darf
ins Dorf hineinreiten um Essen oder Trinken zu holen . Der
Marsch wird durch Hakenschützen gesichert , ebenso die Loffe =
nauer Steige . Vor dem Ort werden die Einwohner in den Ring
genommen. Dann frägt sie der Anwalt des Abtes ob sie steuern
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wollen und weiter des Langen und Breiten alles vorgetragen ,
was die Inwohner verbrochen haben sollen . In den meisten
Fällen wissen sie gar nichts davon und sind erstaunt , was mit
ihnen gemacht wird . Schließlich tritt der Abt noch selber
auf , der den Zug mitgemacht hat . - Wollen die Untertanen nicht ,
wie er will , so werden sie gefangen nach Herrenalb abge =
führt . Das Ende war : sie sagen zu allem Ja und Amen, nur um
den Frieden zu haben , zahlen brav und machen die Faust in der
Tasche .
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